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 Veröffentlicht am 13.02.1958

Norm

StGB §81 Z1 A1

Rechtssatz

Besonders gefährliche Verhältnisse im Sinne des § 337 lit a StG (nunmehr § 81 Z 1 StGB) liegen dann vor, wenn die Tat

unter Umständen erfolgt, die die Möglichkeit des Eintritts eines nach Umfang oder Schwere großen Schadens an Leib

und Leben von Menschen besonders naheliegend erscheinen lassen. Das heißt mit anderen Worten: Um besonders

gefährliche Verhältnisse annehmen zu können, müssen solche Umstände gegeben sein, die für die körperliche

Sicherheit von Menschen ein über das Normale hinausgehendes Maß von Gefahrenmomenten mit sich bringen.

Handelt es sich darum, ob durch den Betrieb eines Kraftfahrzeuges besonders gefährliche Verhältnisse hergestellt

werden, so ist darnach zu fragen, ob hiedurch die Verkehrslage besonders verschärft wurde.

Entscheidungstexte

5 Os 534/57

Entscheidungstext OGH 13.02.1958 5 Os 534/57

Veröff: SSt 29/13 = ZVR 1959/120 S 130

9 Os 198/60

Entscheidungstext OGH 06.09.1960 9 Os 198/60
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Entscheidungstext OGH 06.07.1961 9 Os 167/61

Veröff: EvBl 1961/446 S 557
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Entscheidungstext OGH 19.12.1961 9 Os 247/61

nur: Besonders gefährliche Verhältnisse im Sinne des § 337 lit a StG (nunmehr § 81 Z 1 StGB) liegen dann vor,

wenn die Tat unter Umständen erfolgt, die die Möglichkeit des Eintritts eines nach Umfang oder Schwere großen

Schadens an Leib und Leben von Menschen besonders naheliegend erscheinen lassen. Das heißt mit anderen

Worten: Um besonders gefährliche Verhältnisse annehmen zu können, müssen solche Umstände gegeben sein,

die für die körperliche Sicherheit von Menschen ein über das Normale hinausgehendes Maß von

Gefahrenmomenten mit sich bringen. (T1) Beisatz: Solche Umstände können auch in der Person des Täters
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gelegen sein. (T2)
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nur T1; Veröff: SSt 36/43 = EvBl 1966/45 S 47
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Veröff: ZVR 1966/254 S 246
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nur T1; nur: Handelt es sich darum, ob durch den Betrieb eines Kraftfahrzeuges besonders gefährliche

Verhältnisse hergestellt werden, so ist darnach zu fragen, ob hiedurch die Verkehrslage besonders verschärft

wurde. (T5) Veröff: ZVR 1972/164 S 313
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nur T1; Beisatz: Hier: Achtunddreißig Tonnen schwerer Zementsilotransporter fährt im Ortsgebiet mit siebzig

Km/h und gerät ins Schleudern. (T6)
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